
V0319/24 
 
Konsolidierungspaket 2025 - 2027 
(Referenten: Oberbürgermeister Dr. Scharpf, Herr Fleckinger) 
 
Antrag: 
 
1. Der Stadtrat nimmt das mit Blick auf den Konsolidierungsgrundsatzbeschluss (V0869/23) 

vorgelegte Konsolidierungspaket in der Anlage 1 mit einem Gesamtvolumen von 131,98 Mio. 
Euro zur Kenntnis.   
 

2. Zur Entlastung der Haushalte 2025 - 2027 
2.1. wird die Anordnung des Oberbürgermeisters an die Verwaltung zur Umsetzung der grünen 

Potentiale lt. Anlage 1, für die kein Beschluss des Stadtrats erforderlich ist, bekanntgegeben. 
2.2. stimmt der Stadtrat den grün markierten Potentialen lt. Anlage 1, für die eine 

Beschlussfassung erforderlich ist, zu und beauftragt die Verwaltung, noch erforderliche 
Einzel- und Satzungsbeschlüsse in den nächsten Sitzungen des Stadtrates mit Ausnahme 
des Potentials II.20.0003.1 (Grundsteuer B) vorzulegen. 
 

3. Über das Potential II.20.0003.1 Grundsteuer B wird im Zuge der Beratung über die 
Hebesatzsatzung im Herbst 2024 gesondert beschlossen. 
 

4. Die gelb und rot markierten Potentiale werden vorerst nicht umgesetzt. 
 

Stadtrat 14.05.2024 Vorberatung 

Stadtrat 04.06.2024 Entscheidung 

 
Stadtrat vom 14.05.2024 
  

Auszug aus der Diskussion zu TOP 1, hier zu den ÖDP-Anträgen 2 a.-c. (I.16.0002; 
II.23.0002; IV.40.0004)  
 
Oberbürgermeister Dr. Scharpf erläutert, dass er den Antrag zum Thema Vernetzung und 

Führungskräfteentwicklung nicht abstimmen werde, da dies eine laufende Angelegenheit sei 

und das Führungskräfteforum in diesem Jahr ohnehin schon gestrichen worden sei.  

Die Verpachtung stadteigener Grundstücke sei ebenso eine laufende Angelegenheit.  

 

Zur freiwilligen Schülerbeförderung erklärt Herr Engert, dass die Karte mittlerweile 

leistungsstärker geworden sei als früher, denn vorher habe sie nur für das Stadtgebiet 

gegolten, nun für das ganze VGI-Gebiet. Der Anteil der Eltern, der von der Stadt 

übernommen werden müsse, betrage nur noch 7,50 Euro, sodass in Anbetracht des 

Verwaltungsaufwandes der Zuschuss entfallen könne. 

Der Antrag wird von Stadtrat Köstler zurückgenommen. Daher erfolgt keine Abstimmung.  

 


